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52 Markt

1 Energiestrategie 2050
2 www.energieschweiz.ch
3 www.cadastre.ch
4 vgl.: Altlastenrechtliche
Bestimmungen des USG,

Art. 32 ff.
5 SIA 2018, bzw.
www.bafu.ch «Erdbeben-
sicheres Bauen in der Schweiz»
6 Verordnung über den
Schutz vor nichtionisierenden
Strahlungen (NIS-Verordnung).

Unterschätzter
Unterhalt

Kosten lassen sich nicht
immer rentabilisieren

Ein grosser Teil der bestehenden
Wohn- und Geschäftshäuser in der
Schweiz stammt aus den 1970er und
1980er Jahren: Diese Gebäude gilt es

zu sanieren, fordern die Energiestra-

tegen — in diesen Gebäuden steckt
viel Arbeitsreserve, glauben die Pia-

ner und Architekten. Doch leider ist
die Sanierungsquote hierzulande sehr

tief, im boomenden Immobilien-
markt des letzten Jahrzehntes lag der
Fokus vor allem auf dem Neubau.
Der Grund für diese Entwicklung ist
einerseits in der mangelnden «Ren-

tabilisierung» von Sanierungen zu
suchen: Eine Modellrechung von
Wüest & Partner zeigt, dass grosse
Teile der Schweiz, vor allem in peri-
pheren Gebieten, Marktbeschrän-
kungen aufweisen; das heisst, der
Markt kann erhöhte Mieten nicht
tragen. Viele Topgebiete (wie Zürich
oder Genf) weisen hingegen gesetz-
liehe Beschränkungen auf; die Uber-
wälzbarkeit von Sanierungen ist
durch behördliche Mietzinskontroi-
len limitiert. Andererseits nehmen
die gesetzlich vorgegebenen techni-
sehen Auflagen für den Gebäudepark
laufend zu, was zu erhöhten Sanie-

rungskosten führt. Die fehlende Ren-

tabilisierung der hohen Kosten wird
dazu führen, dass viele Immobilien-
eigentümer alternative Strategien für
ihre Liegenschaften suchen.

Energetische Sanierung und

Komfortverbesserung
Eine zentrale Motivation der

heutigen Sanierungstätigkeit ist die

energetische Optimierung. Die
Agenda des Bundes nimmt den Ge-

bäudepark Schweiz stark in die Ver-

antwortungj und diverse kommunale
und kantonale Förderprogramme
sollen die Sanierungstätigkeit unter-
stützenA Dabei können grob fol-
gende Sanierungsarbeiten unter-
schieden werden. Die einfachste

Massnahme ist dabei die Betriebsop-

timierung der Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen. Bestehende Anlagen
werden optimal eingestellt oder redi-
mensioniert und auf die aktuellen
Bedürfnisse ausgerichtet. Die Mass-
nahmen erfolgen im Bestand, der
Nutzer hat einen finanziellen Vorteil
durch geringere Nebenkosten. Weiter
geht die Sanierung der Gebäudehülle.
Im Fokus stehen die Arbeiten am
Dach, an der Fassade und den Fens-

tern. Die Sanierungskosten werden

nur zum Teil auf die Nutzer über-
wälzt. Schliesslich kann die fossile

Wärmeversorgung auf erneuerbare

Energieträger umgestellt werden. Im
Fokus steht dabei die Installation von
Erdsonden-Wärmepumpen; ihr
Strombedarf kann durch eine Foto-
voltaik-Anlage mit Speicher gedeckt
werden.

Eine technische und struktu-
relie Sanierung betrifft das «Unsicht-
bare» der Häuser: Leitungen, Vertei-
lungen, Energiesysteme und Trag-
strukturen. Viele dieser Arbeiten
sind nicht überwälzbar und müssen

von den Eigentümern getragen wer-
den. Unter Komfortverbesserungen
subsumiert sind Massnahmen an der
Oberfläche (Boden- und Wandbe-
läge), der Ersatz von Küche und Bad
sowie Kühl- und Wärmeoptimierun-
gen. Die Überwalzbarkeit auf die
Mieter ist in der Regel gut, sodass

diese Massnahmen zu den am häu-

figsten durchgeführten Sanierungs-
arbeiten zählen.

Risiken von Umweltauflagen
Weitreichende und einschnei-

dende Konsequenzen für Liegen-
schaffen können sich aus behörd-
liehen Umweltauflagen ergeben.
Sind Gebäude von diesen Massnah-

men betroffen, muss mit einer Ver-

teuerung der Sanierung gerechnet
werden. Die Auflagen sind zum Teil
in diversen kantonalen Registern zu
erfahrend

Der Eintrag einer Liegenschaft
im Kataster der belasteten Standorte
bedeutet, dass umfassende Abklärun-

gen bezüglich der zu treffenden Mass-
nahmen durchzuführen sind und der
Handel mir dem Objekt eingeschränkt
ist/ Schadstoffe im Gebäude wie etwa
Asbest oder Wohngifte sind nicht in
einem Kataster erfasst, mögliche Be-

lastungen müssen objektspezifisch
ermittelt werden. Für diverse Wohn-
gifte (zum Beispiel Radon oder Form-
aldehyd) bestehen Grenzwerte, die

eingehalten werden müssen.

Seit 1989 sind die aktuellen Erdbe-
bennormen des SIA rechtskräftig/
Vor diesem Zeitpunkt erstellte Bau-

ten sind bei einer Totalsanierung auf
die Erdbebensicherheit zu untersu-
chen, Eigentümer können für fehler-
hafte Anlagen zur Rechenschaft gezo-

gen werden. Gefahrenkarten warnen
vor potenziellen Schäden von Natur-
ereignissen. Erdbeben, Erdrutsche,
Bergsturz- und Lawinengebiete und
Hochwassergefährdung sind häufig
anzutreffende Gefahren. Da die Ge-
fahrenkarten und die Kategorisierung
laufend den aktuellsten Erkenntnis-
sen angepasst werden, kann es durch-
aus vorkommen, dass bestehende
Bauten in rote Zonen zu liegen kom-

men, welche eine Neubebauung
ausschliessen.

Lärmbelastungen durch Ver-
kehrs- und Umgebungsaktivitäten
können unmittelbar den Wert der
Liegenschaft beeinflussen. Liegen-
schaftsbezogene Massnahmen (zum
Beispiel neue Fenster) werden oft
von den Verursachern übernom-
men. Der Einfluss von nicht ioni-
sierenden Strahlen (NIS) auf die
Gesundheit der Menschen ist umstrit-
ten. Da das Restrisiko nicht ausge-
schlössen werden kann, existieren
Grenzwerte/ Betroffen sind in der
Regel Liegenschaften in unmittel-
barer Nähe zu Bahnlinien, Stark-

Stromleitungen oder Mobilfunk-
antennen.

Verkaufen als letzte Option
Viele der skizzierten Sanierungs-

massnahmen generieren keinen er-
tragswirksamen Mehrwert. Sie müs-

sen von den Eigentümern durchge-
führt werden, können jedoch nur
selten auf die Nutzer überwälzt wer-
den. Die fehlende Rentabilisierung
ist eine schlechte Voraussetzung, um
die Sanierungstätigkeit anzukurbeln.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass

mittelfristig ein grosser Teil des Ge-

bäudeparkes Schweiz unrenoviert
bleibt. Für viele Eigentümer dürfte
der Verkauf ihrer Liegenschaft daher
eine gangbare Option sein, um sich
den anstehenden Pflichten zu ent-
ledigen. Ein geerbter Unterhaltsstau
kann andererseits für die Käufer är-
gerlich und teuer sein. Es lohnt sich,

vor dem Kauf eine detaillierte tech-
nische Analyse der Liegenschaften
durchzuführen, um die finanziellen
Risiken realistisch einschätzen zu
können. —A/kr«7 WSftref
/fürt#«* «»«/Awwette
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